
SGB II, neue Fassung (wie vom Bundestag am 17.02.2006 beschlossen; die Änderungen sind in 
der Schriftart Times New Roman dargestellt) 
 

§ 22  Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 

(1) 1 Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. 2 Soweit die Aufwendungen 
für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang 
übersteigen, sind sie als Bedarf des allein stehenden Hilfebedürftigen oder der 
Bedarfsgemeinschaft so lange zu berücksichtigen, wie es dem allein stehenden 
Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten 
ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die 
Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate.  
 
(2) 1 Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll der 
erwerbsfähige Hilfebedürftige die Zusicherung des kommunalen Trägers zu den 
Aufwendungen für die neue Unterkunft einholen. 2 Der kommunale Träger ist nur zur 
Zusicherung verpflichtet, wenn der Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen für 
die neue Unterkunft angemessen sind.  
 
(2a) Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
umziehen, werden ihnen Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
die Zeit nach einem Umzug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur 
erbracht, wenn der kommunale Träger dies vor Abschluss des Vertrages 
über die Unterkunft zugesichert hat. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung 
verpflichtet, wenn 
1. der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die 
Wohnung der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden kann, 
2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich 
ist oder 
3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt. 
Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kann vom Erfordernis der Zusicherung 
abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen aus wichtigem 
Grund nicht zumutbar war, die Zusicherung einzuholen. 
 
 
(3) 1 Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkautionen und Umzugskosten können 
bei vorheriger Zusicherung durch den kommunalen Träger übernommen werden. 2 
Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger 
veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung 
eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann.  
Eine Mietkaution soll als Darlehen erbracht werden. 
 
(4) Die Kosten für Unterkunft und Heizung sollen von dem kommunalen Träger an 
den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die 
zweckentsprechende Verwendung durch den Hilfebedürftigen nicht sichergestellt ist.  
 
(5) Mietschulden können als Darlehen übernommen werden, wenn sonst 
Wohnungslosigkeit einzutreten droht und hierdurch die Aufnahme einer konkret in 
Aussicht stehenden Beschäftigung verhindert würde. 



  
(5) Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, 
können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung 
der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt 
ist. Sie sollen übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und 
notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Vermögen 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 ist vorrangig einzusetzen. Geldleistungen sollen 
als Darlehen erbracht werden. 
 
(6) Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung von Wohnraum 
im Falle der Kündigung des Mietverhältnisses nach § 543 Abs. 1, 2 Satz 1 
Nr. 3 in Verbindung mit § 569 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches ein, 
teilt das Gericht dem örtlich zuständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder der von diesem beauftragten Stelle zur Wahrnehmung 
der in Absatz 5 bestimmten Aufgaben unverzüglich 
1. den Tag des Eingangs der Klage, 
2. die Namen und die Anschriften der Parteien, 
3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete, 
4. die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes und der geltend gemachten 
Entschädigung und 
5. den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern dieser bereits bestimmt 
ist, 
mit. Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit mitgeteilt werden. 
Die Übermittlung unterbleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete nach 
dem Inhalt der Klageschrift offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit 
des Mieters beruht. 
 
___________________________________________________ 
 
Auszug aus dem 
Gesetz zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 
vom Bundestag am 17.02.2006 beschlossen 
(siehe Drucksache 110/06 des Bundesrats) 
 
 
6. § 22 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 
„(2a) Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
umziehen, werden ihnen Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
die Zeit nach einem Umzug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur 
erbracht, wenn der kommunale Träger dies vor Abschluss des Vertrages 
über die Unterkunft zugesichert hat. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung 
verpflichtet, wenn 
1. der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die 
Wohnung der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden kann, 
2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich 
ist oder 
3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt. 
Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kann vom Erfordernis der Zusicherung 
abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen aus wichtigem 



Grund nicht zumutbar war, die Zusicherung einzuholen." 
b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Eine Mietkaution soll als Darlehen erbracht werden.“ 
c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
„(5) Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, 
können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung 
der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt 
ist. Sie sollen übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und 
notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Vermögen 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 ist vorrangig einzusetzen. Geldleistungen sollen 
als Darlehen erbracht werden.“ 
d) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
„(6) Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung von Wohnraum 
im Falle der Kündigung des Mietverhältnisses nach § 543 Abs. 1, 2 Satz 1 
Nr. 3 in Verbindung mit § 569 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches ein, 
teilt das Gericht dem örtlich zuständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder der von diesem beauftragten Stelle zur Wahrnehmung 
der in Absatz 5 bestimmten Aufgaben unverzüglich 
1. den Tag des Eingangs der Klage, 
2. die Namen und die Anschriften der Parteien, 
3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete, 
4. die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes und der geltend gemachten 
Entschädigung und 
5. den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern dieser bereits bestimmt 
ist, 
mit. Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit mitgeteilt werden. 
Die Übermittlung unterbleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete nach 
dem Inhalt der Klageschrift offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit 
des Mieters beruht." 
 


